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Einleitung

Problemstellung

Schwerpunkt der ordnungspolitischen Diskussionen unserer Gegenwart ist
die Frage über das Ausmaß des staatlichen Eingriffs in die freie Wirtschaft
sowie über die Vereinbarkeit marktwirtschaftlicher Ziele mit den Geboten
der sozialen Verantwortlichkeit und der Nachhaltigkeit. Die Suche nach
einem Kompromiss zwischen diesen auf den ersten Blick kollidierenden
Zielen ist in den letzten Jahren von der verfassungsrechtlichen Debatte
bzw. von der prinzipiellen Frage über die grundsätzliche Zulässigkeit des
staatlichen Eingriffs hin zu einer rechtstechnischen Diskussion über das
geeignete Instrumentarium einer effizienten staatlichen Regulierung als
Korrektiv möglicher Fehlentwicklungen in der Marktwirtschaft bestimmt
worden1.

Der Begriff Regulierung ist kein Novum für die netzgebundenen Indus-
trien und insbesondere für die Telekommunikations- und Energiemärkte.
In diesen Wirtschaftssektoren geht der hoheitliche Eingriff in die Markt-
strukturen und Marktprozesse weit über seine herkömmliche marktkorri-
gierende Rolle hinaus, in dem auch marktgestaltende Funktionen über-
nommen werden. Durch die Regulierung des Zugangs zur Netzinfrastruk-
tur werden die Voraussetzungen für die freie Entfaltung der Marktkräfte
auf den vor- und nachgelagerten Stufen der industriespezifischen Wert-
schöpfungskette geschaffen und somit der Wettbewerb in Bereichen gesi-
chert, in denen er nicht aus sich heraustragend wäre. In diesem Sinne ist
die Regulierung ein grundlegendes Element einer auf den Prinzipien des
freien Wettbewerbs gestützten marktwirtschaftlichen Ordnung für die
Energiewirtschaft, die die Netzinfrastruktur trotz umfassender Liberalisie-
rung weiterhin als natürliches Monopol definiert.

Die Regulierung der Energiemärkte stellt eine Herausforderung für die
marktwirtschaftliche Doktrin dar, da sie einen effizienten Wettbewerb un-
ter den Bedingungen einer Kombination aus hohen Zugangsbarrieren, ho-
hem irreversiblen Investitionsbedarf und mangelnder Speicherbarkeit von
Strom bei Verbrauchsschwankungen zusammen mit einer relativ hohen
Marktkonzentration auf Grund früherer Monopolstrukturen durchsetzen

A.

1 Stefaniak, S. 15.
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soll2. Auch aus europäischer, durch den Binnenmarkt geprägter Sicht stel-
len die netzgebundenen Energiemärkte eine Herausforderung dar. War es
Ziel der Liberalisierungsrichtlinien aus den Jahren 1998 und 2003, die
weitgehend durch Monopole geprägten nationalen Märkte für den Wett-
bewerb zu öffnen und somit die Voraussetzungen für die Etablierung eines
Energiebinnenmarkts zu schaffen, haben sich die Hoffnungen auf eine Zu-
nahme des Wettbewerbs, der durch Verringerung der Produktionskosten
und Skaleneffekte zu niedrigeren Preisen für den Endverbraucher führt,
weitgehend nicht realisiert. Die Strom- und Gasmärkte innerhalb der EU
blieben weiterhin entlang der nationalen Grenzen fragmentiert und wur-
den in vielen Mitgliedstaaten von einzelnen Energiekonzernen dominiert.
Es ist die Aufgabe des sog. Energiebinnenmarktpakets aus dem Jahr 2009,
die strukturellen Wettbewerbsdefizite zu beseitigen und den Energiebin-
nenmarkt zu vollenden.

Die bedeutendsten Maßnahmen des 3. Energiebinnenmarktpakets be-
treffen den institutionellen Regulierungsrahmen für die europäische Ener-
giewirtschaft. Durch die vorgesehene Stärkung der Unabhängigkeit und
der Befugnisse der nationalen Regulierungsbehörden, die Schaffung einer
europäischen Regulierungsagentur und die Institutionalisierung der Zu-
sammenarbeit der europäischen ÜNB und FNB wird der entscheidende
Schritt zur Etablierung eines einheitlichen europaweiten Institutionsrah-
mens der sektorspezifischen Aufsicht für den Energiemarkt vollzogen. Der
Regulierungsrahmen des 3. Energiebinnenmarktpakets ist das Resultat
einer langjährigen Debatte im Spannungsfeld zwischen den rechtlichen
Grenzen für die Übertragung von Kompetenzen im EU-Rechtssystem und
dem Wunsch nach einem effizienten und neutralen Entscheidungsmecha-
nismus im Rahmen einer einheitlichen Energiemarktregulierung. Er stellt
ein heterogenes Regulierungssystem dar, das neue Dimensionen in der
Dogmatik über den Vollzug des Gemeinschaftsrechts sowie im europä-
ischen Marktregulierungsansatz aufzeigt.

Die vorliegende Arbeit analysiert das durch das 3. Energiebinnenmarkt-
paket etablierte Regulierungssystem auf der Suche nach der Antwort, wie
dieses System in die Rechtsordnung sowie in die Regulierungstraditionen
der EU einzuordnen ist. Auf Grund einer detaillierten Untersuchung der
Genese des Etablierungsprozesses im Hintergrund einer allgemeinen Dar-
stellung der spezifischen Charakteristiken der Energiemärkte wird das
neue System in zwei Hauptdimensionen erforscht.

2 Oberender in Oberender/Erdmann, S. 1.
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In einer vertikalen Dimension zeigt der vorliegende Beitrag den mit
dem 3. Energiebinnenmarktpaket etablierten Regulierungsrahmen als Bei-
spiel für eine Wandlung des Systems für den Vollzug des Gemeinschafts-
rechts in Richtung einer verflochtenen und integrierten Ausübung von
Kompetenzen seitens der gemeinschaftlichen und der nationalen Verwal-
tungsorgane auf. In diesem Kontext wird hinterfragt, inwieweit die Rege-
lungen des 3. Energiebinnenmarktpakets das Entstehen einer integrierten
Verwaltung innerhalb der EU veranschaulichen, die das herkömmliche
Konzept der Mehrebenenverwaltung auf Grund der dogmatisch-stringen-
ten Trennung und der klassischen Unterscheidung zwischen mitgliedstaat-
lichem und zentralem Vollzug durch die Organe der EU selbst in Frage
stellt. Der neue Institutionsrahmen wird als Regulierungsverbund im Ener-
giesektor definiert und im Kontext der Doktrin über den europäischen
Verwaltungsverbund analysiert. Dabei werden detailliert die Struktur, die
Aufgaben und die Funktionsweise der einzelnen Akteure im Regulierungs-
verbund sowie die demokratische Legitimation der neuen Strukturen ana-
lysiert.

In einer horizontalen Dimension wird der institutionelle Rahmen im
Spannungsfeld zwischen staatlicher bzw. öffentlicher Regulierung und
selbstregulativer Verantwortung untersucht. Durch eine detaillierte Analy-
se der Rolle der Netzwerke sowie weiterer Formen der Selbstregulierung
im Energiemarkt wird gezeigt, dass sich der Regulierungsansatz im Bin-
nenmarkt graduierend in Richtung einer hoheitlichen Steuerung der ein-
gesetzten Instrumente der Selbstregulierung sowie einer weitgehenden An-
gleichung der Regulierungsansätze in den Mitgliedstaaten durch die Verge-
meinschaftung bestimmter nationaler und regionaler Regulierungsprakti-
ken verändert. Es werden im Einzelnen Formen der Selbstregulierung auf
nationaler und internationaler Ebene dargestellt, die vor dem 3. Energie-
binnenmarktpaket etabliert wurden. Darauf aufbauend wird die Institutio-
nalisierung der Zusammenarbeit der europäischen ÜNB im Rahmen von
ENTSO-E und ENTSO-G und die Rolle dieser Strukturen im neuen Regu-
lierungsrahmen detailliert diskutiert. Es wird untersucht, inwieweit dieser
aus dogmatischer Sicht neue Regulierungsansatz auf bereits etablierte
selbstregulative Traditionen auf mitgliedstaatlicher Ebene zurückgreift. Die
institutionelle und funktionelle Verflechtung zwischen staatlicher Regulie-
rung und Selbstregulierung wird einer wertenden und vergleichenden Be-
trachtung unterzogen, um die Legitimität der Regulierung und ihrer Effi-
zienz zu analysieren.

A. Problemstellung
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Gang der Untersuchung

Der Liberalisierungsprozess im europäischen Energiemarkt ist ein Element
des Binnenmarktkonzepts der EU. Trotz des Widerstands vieler mitglied-
staatlicher Regierungen ist es der EU-Kommission in den 1990er-Jahren ge-
lungen, die Öffnung der Energiemärkte im Kontext des EU-Binnenmarkt-
konzepts durchzusetzen. Das EU-Binnenmarktkonzept ist in diesem Sinne
die Prämisse für die Analysen der gegenwärtigen Energiemarktstrukturen
und -prozesse. Dementsprechend beginnt die vorliegende Arbeit mit einer
Darstellung der Grundzüge der Liberalisierung der mitgliedstaatlichen
Energiemärkte. Es werden die Elemente der Binnenmarktdoktrin sowie
ihre Implementierung im Energiesektor vorgestellt und die Liberalisie-
rungstechnik durch die Anwendung des Primär- und Sekundärrechts er-
läutert.

Im dritten Kapitel der Arbeit wird der Prozess der Etablierung eines in-
stitutionellen Regulierungsrahmens für die europäischen Energiemärkte
vorgestellt. Nach einer kurzen Darstellung der theoretischen Postulate der
modernen Regulierungsdoktrin werden die einzelnen Schritte im Aufbau
eines europaweit homogenen Regulierungssystems diskutiert. Es wird auf
die Grundelemente des EU-Regulierungsrahmens für die Energiewirt-
schaft eingegangen, um die Etablierung einer gesonderten sektorspezifi-
schen Aufsicht als zentrales Steuerungsinstrument hervorzuheben. An-
hand der historischen Entwicklung der Energiemarktliberalisierung wird
der Aufbau des institutionellen Gerüstes einer einheitlichen Marktaufsicht
vorgestellt, um die einzelnen Entwicklungsstufen in diesem Prozess zu de-
finieren.

Kapitel 4 der Arbeit widmet sich der Analyse des durch das 3. Energie-
richtlinienpaket etablierten Institutionsrahmens im Kontext der klassi-
schen Doktrin über den Vollzug des Gemeinschaftsrechts. Das Regulie-
rungssystem wird als Beispiel für die Durchbrechung des Trennungsprin-
zips zwischen direktem und indirektem Vollzug aufgezeigt. Der durch die-
se Wandlung entstehende Institutionsrahmen wird als Regulierungsver-
bund definiert, deren Strukturen im Kontext der demokratischen Legiti-
mation untersucht werden.

Die Analyse des Institutionsrahmens im Spannungsfeld zwischen öffent-
licher Marktaufsicht und Selbstregulierung ist Gegenstand der Untersu-
chung in Kapitel 4. Das Zusammenspiel zwischen diesen auf den ersten
Blick konträren Regulierungsansätzen wird durch eine kurze Darstellung
der Regulierungstradition der EU sowie der Entwicklung einzelner For-
men der Selbstregulierung vor dem 3. Energiebinnenmarktpaket aufge-

B.
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zeigt. Der Fokus liegt dabei auf der Evolution des Verhältnisses zwischen
den staatlichen Regulierungseingriffskompetenzen und der selbstregulati-
ven Verantwortung mit Blick auf die Vor- und Nachteile der selbstregulati-
ven Marktsteuerung. Durch die Analyse des neuen institutionellen For-
mats im Rahmen der Netzwerke der europäischen ÜNB und FNB werden
dann die konkreten Ausprägungsformen des Zusammenwirkens der Regu-
lierungsansätze im neuen Aufsichtssystem dargelegt. Dabei werden die He-
rausforderungen in Hinblick auf die Legitimation sowie die Effizienz des
Regulierungsprozesses identifiziert.

B. Gang der Untersuchung
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Liberalisierung der europäischen Energiemärkte

Das Europarecht ist schon seit langem die maßgebliche Prämisse für die
Entwicklung der Energiewirtschaft in den EU-Mitgliedstaaten, obwohl die
EU selbst erst seit dem Lissabonner Vertrag über eine explizite Kompetenz
in der Energiepolitik verfügt. Dies entspricht der historischen Entwicklung
der europäischen Integration, für die die Energiepolitik durch den Vertrag
über die Gründung der Europäischen Gemeinschaften für Kohle und Stahl
(EGKSV) und den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemein-
schaft (EAGV) eine Schlüsselrolle spielt. Waren es am Anfang der Friedens-
gedanke sowie die Sicherung des Wiederaufbaus nach dem zweiten Welt-
krieg3, welche die europäischen Staaten in den 1950er-Jahren dazu beweg-
ten, gemeinsame Regeln für die Nutzung von Primärenergieträgern wie
Kohle und Atomkraft zu etablieren, ist es heutzutage das Zieldreieck Ver-
sorgungssicherheit, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit4, das die
energiepolitische Agenda der EU bestimmt. Von der Europäischen Ge-
meinschaft für Kohle und Stahl bis zum Lissabonner Vertrag und dem 3.
Energiebinnenmarktpaket hat die europäische Energiepolitik eine beacht-
liche Entwicklung genommen, die trotz des weiterhin sektoralen Charak-
ters5 durch die neuen primärrechtlichen Kompetenzen im Vertrag über die
Arbeitsweise der EU (AEUV) die Tendenz eines einheitlichen Politikansat-
zes aufzeigt. Zentrales Element des energiepolitischen Vorhabens der EU
insbesondere nach dem Ablaufen des EGKVS im Jahr 2002 ist der Binnen-
markt für Energie. Im Folgenden wird die Liberalisierung der mitglied-
staatlichen Energiemärkte als Meilenstein für die Errichtung des EU-Bin-
nenmarkts vorgestellt. Dabei werden die Elemente des Binnenmarktkon-
zepts sowie ihre Umsetzung im Energiesektor definiert und die Methodik
für die Öffnung der nationalen Märkte erläutert.

Kapitel 1

3 Vgl. Pollak/Schubert/Slominski, S. 65.
4 EU-Kommission, Grünbuch, Eine europäische Strategie für nachhaltige, wettbe-

werbsfähige und sichere Energie, KOM (2006), 105 endg., Brüssel, 8.3.2006, S. 2 –
 3.

5 Vgl. Schneider, Almut Madlen, S. 28 – 29.
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EU-Binnenmarkt

Elemente des Binnenmarktkonzepts

Die Errichtung des Binnenmarkts ist das Herzstück des europäischen Inte-
grationsprozesses. Der Gemeinsame Markt bzw. der Binnenmarkt stellt seit
1958 eine der wichtigsten Aufgaben der Europäischen Gemeinschaft6 dar
und wird im Primärrecht nach dem Lissabonner Vertrag als Ziel der EU
definiert7. Der Binnenmarkt wird im Primärrecht als ein „Raum ohne
Grenzen definiert, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienst-
leistungen und Kapital gemäß den Bestimmungen der Verträge gewährleis-
tet ist“8. Der Begriff Binnenmarkt wird als Bezeichnung der EU-Politiken
verwendet, die auf eine Vertiefung der Integration im Bereich der Grund-
freiheiten und des Wettbewerbs zwischen den Wirtschaftssubjekten im EU-
Raum abzielen.

Primäraufgabe des Binnenmarkts ist es, den Wirtschaftssubjekten den
uneingeschränkten Absatz ihrer Produkte innerhalb der EU und den Ver-
brauchern den Zugriff auf die beste Qualität zum günstigsten Preis zu er-
möglichen. Dementsprechend umfasst der Binnenmarkt als Rechtsbegriff
nach einer von E. Grabitz entwickelten Charakterisierung nach Innen die
Marktfreiheit, Marktgleichheit und ein System des unverfälschten Wettbe-
werbs, nach außen die Einheitlichkeit des Markts9. Die Marktfreiheit wird
durch den freien Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Ka-
pital verwirklicht, dessen Primäraufgabe die Sicherstellung des Zugangs zu
den mitgliedstaatlichen Märkten ist. Auf der Marktöffnung aufbauend
wird die Marktgleichheit gewährleistet, die sich auf die Etablierung glei-
cher oder nahezu gleicher Marktbedingungen für alle Marktteilnehmer
stützt10. Das System des unverfälschten Wettbewerbs als Bestandteil des
Binnenmarkts11 stellt schließlich sicher, dass der Zugang zu den Märkten

A.

I.

6 Art. 2 EGV.
7 Art. 3 EUV.
8 Art. 26 Abs. 2 AEUV.
9 Borchardt, S. 292.

10 EuGH Rs. 6/72, Europemballage und Continental Can/Kommission, Slg. 1973,
215 ff.

11 Mehr über das Wettbewerbssystem als Bestandteil des Binnenmarkts in Hatje in
Schwarze, EU-Kommentar, Art. 14 EGV, Rn. 10; Kahl in Calliess/Ruffert, EUV/
EGV-Kommentar 2007, Art. 14 EGV, Rn. 11 ff.; vgl. auch EuGH, Rs. C-300/89,
Kommission/Rat, Slg. 1991, I-2867; EuGH, Rs. C-350/92, Spanien/Rat, Slg. 1995,
I-1985.
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nicht durch Fehlverhalten staatlicher und privater Marktakteure verhindert
wird12. Die Prinzipien der Marktfreiheit, der Marktgleichheit und der
Wettbewerbsfreiheit stehen in einem engen Funktionszusammenhang und
gewährleisten eine Struktur von Wirtschaftsbeziehungen, welche die Öff-
nung der Märkte für alle Wirtschaftssubjekte garantiert13. In ihrer Gemein-
samkeit begründen sie ein Recht auf Zugang zum Markt, der für den Bin-
nenmarkt von konstitutiver Bedeutung ist14.

Der Binnenmarkt deckt dabei nicht nur klassische Wirtschaftsbereiche
wie die Landwirtschafts-, die Verkehrs- und die Handelspolitik, sondern
auch die Umwelt- und die Sozialpolitik ab15. Dies veranschaulicht das Be-
streben nach einem Binnenmarkt, der durch die Vereinigung ökonomi-
scher, ökologischer und sozialer Aspekte eine nachhaltige Entwicklung
vorgibt. Grundelement des sozialen Aspekts des Binnenmarkts stellt das
Konzept der Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse dar16.

Die breit aufgestellte Ausrichtung des Binnenmarktkonzepts im Primär-
recht betont explizit seinen Stellenwert als Instrument zur Verbesserung
der Lebens- und Beschäftigungsbedingungen der EU-Völker sowie zur Si-
cherung von Frieden und Freiheit17. Gleichzeitig bleibt der Binnenmarkt
weiterhin eine politische Zielsetzung, die der Integration eine spezifische
Richtung verleiht18. Art. 3 Abs. 3 AEUV gibt der EU explizit das Ziel einer
nachhaltigen Entwicklung auf der Grundlage eines ausgewogenen Wirt-
schaftswachstums und der Preisstabilität sowie einer im hohen Maße wett-
bewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft vor. Im politischen Kontext der
EU sind die Verschmelzung der nationalen Märkte sowie die Konvergenz
der Volkswirtschaften eine Voraussetzung für den wirtschaftlichen und den
sozialen Fortschritt ihrer Völker19 und zugleich die Basis für die politische
Zusammenarbeit, welche die Grundlagen für die Gestaltung des zukünfti-
gen Europas schaffen soll. Diese Postulate treffen besonders auf den Ener-

12 Vgl. Borchardt, S. 426.
13 ebenda, S. 293.
14 ebenda.
15 Art. 4 AEUV.
16 Krajewski 2011, S. 78 ff.
17 Siehe Präambel des AEUV.
18 Hobe, S. 159.
19 Siehe Präambel des EUV.
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giebinnenmarkt zu, da die Energie von zentraler Bedeutung für das Funk-
tionieren der Wirtschaft und für den Wohlstand Europas ist20.

Instrumente zur Verwirklichung des Binnenmarkts

Zur Verwirklichung des Binnenmarkts steht dem EU-Gesetzgeber ein brei-
tes Instrumentarium zur Verfügung, das sowohl im Primärrecht als auch
im Sekundärrecht verankert ist. Art. 26 Abs. 1 AEUV postuliert, dass die er-
forderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung des Funktionierens des Bin-
nenmarkts erlassen werden. An erster Stelle stehen dabei Maßnahmen zur
erleichterten Ausübung der Marktfreiheiten und die Beseitigung von Hin-
dernissen, die sich aus Unterschieden der nationalen Rechtsordnungen er-
geben21. Hauptinstrumente sind hier die Rechtsangleichung im Sekundär-
recht gemäß Art. 114 AEUV (ex Art. 95 Abs. 1 EGV)22 und die gegenseitige
Anerkennung nationaler Standards. Eine besondere Bedeutung unter den
Instrumenten für die Verwirklichung des Binnenmarkts kommt laut dem
Protokoll Nr. 27 neben dem Binnenmarkt und dem Wettbewerb auch der
Flexibilitätsklausel in Art. 352 AEUV zu23.

Durch die Rechtsangleichung werden Handelshindernisse abgebaut
bzw. vermieden, soweit die bestehenden Unterschiede in den nationalen
Rechtsordnungen in der Lage sind, die Grundfreiheiten tatsächlich zu be-
einträchtigen und dadurch das Funktionieren des Binnenmarkts zu beein-
flussen. Sind die Voraussetzungen des Art. 114 bzw. Art. 115 AEUV erfüllt,
so kommen die Normen in Ermangelung einer ausschließlichen Kompe-
tenz als Rechtsgrundlage für Harmonisierungs- bzw. Koordinierungsmaß-
nahmen zur Herstellung des Binnenmarkts in Betracht. Dabei soll keine
Uniformität der nationalen Rechtsordnungen entstehen, es wird vielmehr
eine Angleichung der Vorschriften angestrebt, wie es dem Integrations-
stand der EU entspricht und für das reibungslose Funktionieren des Bin-
nenmarkts erforderlich ist24.

II.

20 EU-Kommission, Mitteilung an den Europäischen Rat und das Europäische Parla-
ment, Eine Energiepolitik für Europa, KOM (2007) endg. 1, Brüssel, 10.1.2007,
S. 1.

21 Herdegen, S. 278.
22 Mehr zur Problematik der Rechtsangleichung siehe Borchardt, S. 295 ff.; Opper-

mann/Classen/Nettesheim, S. 560 ff.; Hobe, S. 239 ff.; insgesamt zu den Instru-
menten des Binnenmarkts in Streinz, S. 905 ff.

23 Herdegen, S. 252.
24 Borchardt, S. 296.
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Die Schaffung optimaler Bedingungen für den Binnenmarkt ist auch
das Ziel der auf dem Herkunftsprinzip gestützten gegenseitigen Anerken-
nung nationaler Standards. Laut dem Herkunfts- bzw. Anerkennungsprin-
zip genügt es im Gegensatz zum Bestimmungslandprinzip für die Verwer-
tung von Waren und Dienstleistungen, wenn sie den Standards des Her-
kunftslands entsprechen. Das Bestimmungsland begrenzt seinen Anspruch
auf Regulierung auf die inländischen Waren und Leistungen, wobei das
Regulierungsermessen des Herkunftslands implizit als gleichwertig aner-
kannt wird25. Das Anerkennungsprinzip ist im Herkunftsprinzip enthalten
und gewährleistet, dass jede Ware, Leistung oder Person im Binnenmarkt
frei zirkulieren kann, wenn sie den Qualitäts- und Qualifikationsnormen
des Herkunftslands entspricht26.

Zu den Hauptinstrumenten des Binnenmarkts zählt auch die Schaffung
der Zollunion. Sie besteht aus zwei Elementen – dem Verbot, zwischen
den Mitgliedstaaten Zölle und Abgaben gleicher Wirkung zu erheben, so-
wie der Einführung eines gemeinsamen Zolltarifs gegenüber Drittstaa-
ten27. Der gemeinsame Zolltarif wird entweder autonom vom Rat im Rah-
men von Handelsabkommen mit Drittländern oder durch Assoziierungs-
abkommen festgelegt.

Liberalisierung der europäischen Energiemärkte durch das EU-
Binnenmarktkonzept

Die europäische Energiewirtschaft war lange Zeit weitgehend vor Wettbe-
werb geschützt, da sie als natürliches Monopol gesehen wurde. Die Ener-
gieversorgung wurde von vertikal integrierten öffentlichen Monopolisten
organisiert, die das gesamte Territorium der Mitgliedstaaten abdeckten
und deutlich voneinander isoliert waren. Die Abschottung des gesamten
Industriezweigs vor den Marktkräften wurde durch seine strategische und
soziale Bedeutung sowie seinen großen Kapitalbedarf gerechtfertigt.

Diese Auffassung änderte sich in den 1980er-Jahren infolge der Energie-
krise der 1970er-Jahre, die Ineffizienzen im Energiesektor aufzeigten28. Als
leitendes energiepolitisches Konzept setzte sich die differenzierte Ansicht
durch, dass nur der Netzbereich (die Übertragungs- bzw. Fernleitungsnetze

B.

25 Hobe, S. 161.
26 ebenda.
27 Art. 28 Abs. 1 AEUV, ex. Art. 23 Abs. 1 EGV und Art. 3 Abs. 1 lit. a) EGV.
28 Vgl. z.B. Fischer, S. 83.
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und die Verteilnetze) einen monopolistischen Charakter aufzeigen. Mit
der Liberalisierung wurde eine neue Phase in der Entwicklung der Ener-
giewirtschaft eingeleitet, die nach der Anfangsphase, in der die Grundin-
vestitionen für die Energieversorgung bereits getätigt wurden, den Markt-
fokus auf mehr Effizienz und eine nachhaltige Ressourcenverwendung
lenkte. Auch der technologische Fortschritt begünstigte den Übergang von
monopolistischen zu wettbewerbsorganisierten Energiemärkten. Eine ent-
scheidende Rolle spielten dabei die Innovationen im Bereich der Stromer-
zeugungstechnologien und im Telekommunikations- und Informationsbe-
reich, die erhebliche Potentiale für Kostensenkungen generierten29.

Liberalisierung durch Anwendung des Primärrechts

Die energiepolitischen Aktivitäten sind ein wesentlicher Bestandteil der
europäischen Politik seit dem Beginn des Integrationsprozesses. Der EG-
KVS bildete das Fundament der Europäischen Gemeinschaft und wurde
schon damals als erste Etappe der Integration betrachtet30. Der darauffol-
gende EAGV stellte bis zum Lissabonner Vertrag die zweite Säule der EU
und somit einen Meilenstein des energiespezifischen Primärrechts dar.
Trotz dieser starken Verknüpfung des Integrationsprozesses mit energiepo-
litischen Fragestellungen konnte man lange Zeit kaum von einer gemein-
samen und kohärenten Energiepolitik auf europäischer Ebene reden31. Als
Hauptproblem wurde das Fehlen einer umfassenden energiepolitischen
Kompetenz im EGV (aktuell AEUV) thematisiert, das durch die Instru-
mentalisierung der allgemeinen vertraglichen Grundlagen kompensiert
wurde und dadurch zu einer stark fragmentierten Integration im Energie-
sektor führte. In Hinblick auf den Schwerpunkt der vorliegenden Analyse
beschränkt sich die nachstehende Darstellung des energiespezifischen Pri-
märrechts auf den energiepolitischen Entwicklungen im EUV sowie auf
das Energierecht nach dem Vertrag von Lissabon.

I.

29 Ranci/Cervigni in Ranci/Cervigni, S. 1.
30 Oppermann Europarecht, S. 11.
31 Pollak/Schubert/Slominski, S. 105.
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Energiewirtschaftliche Aspekte des Primärrechts

Bis zum Lissabonner Vertrag existierte keine ausdrückliche energiepoliti-
sche Kompetenz im europäischen Primärrecht. Auf die Energiepolitik wur-
de im Vertragstext nur drei Mal im Kontext der Vertragsziele32, des Aus-
und Aufbaus der transeuropäischen Netze33 und der Umweltpolitik34 all-
gemein verwiesen. Nur aufgrund dieser Normen ließen sich jedoch keine
eindeutigen Handlungskompetenzen auf europäischer Ebene ableiten.
Energiepolitische Maßnahmen bedurften vielmehr einer zusätzlichen Ein-
zelermächtigung gemäß Art. 5 Abs. 1 EGV (aktuell Art. 5 EUV)35. Nach
dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung durften die Organe der
EU nur dann tätig werden, soweit ihnen im Primärrecht Befugnisse zuge-
wiesen und Ziele gesetzt worden sind.

Zur Rechtfertigung konkreter gesetzgeberischer Schritte verfolgte die
Kommission ursprünglich den Ansatz, auf die EU-Wettbewerbskompeten-
zen hinsichtlich öffentlicher Unternehmen gemäß Art. 86 EGV (aktuell
Art. 106 AEUV) zurückzugreifen. Diese bereits im Telekommunikationsbe-
reich angewendete Vorgehensweise hätte ihr die Möglichkeit eröffnet, ein-
seitige Liberalisierungsrichtlinien zu erlassen. Eine derart intensive Inter-
vention seitens der EU erschien jedoch als kein geeignetes Liberalisierungs-
instrument in Hinblick auf die Heterogenität der nationalen Märkte und
die politische Sensibilität der Branche36. Die Kommission entschied sich
für einen moderateren Ansatz bei der Liberalisierung der sensiblen Ener-
giemärkte, der sich auf ihre Kompetenzen zur Verwirklichung des Binnen-
markts gemäß Art. 95 EGV (aktuell Art. 114 AEUV) und die Flexibilitäts-
klausel bzw. die Kompetenz zur Vertragslückenschließung gemäß Art. 308
EGV (aktuell Art. 352 AEUV) stützte. Dadurch beschränkte sich die Kom-
mission vorwiegend auf die Vorbereitung legislativer Vorschläge, das ent-
scheidende Votum verblieb beim Rat und beim Europäischen Parlament.
Die Kommission konnte jedoch weiterhin auf die Möglichkeit zurückgrei-
fen, die wettbewerbsrechtlichen Kompetenzen gemäß Art. 81 – 86 EGV
(aktuell Art. 101 – 106 AEUV) wahrzunehmen sowie Maßnahmen zur ord-
nungsgemäßen Umsetzung des Energie-Acquies gemäß Art. 226 EGV (ak-
tuell Art. 258 AEUV) zu treffen. Obwohl diese Praxis mit Blick auf die

1.

32 Art. 3 Abs. 1 lit. u) EGV.
33 Art. 154 EGV (aktuell Art. 170 AEUV).
34 Art. 175 Abs. 2 lit. c) EGV (aktuell Art. 192 AEUV).
35 Vgl. Schneider in Schneider/Theobald 2003, S. 75.
36 Vgl. Pollak/Schubert/Slominski, S. 109.
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Prinzipien der Verhältnismäßigkeit und der Subsidiarität kritisiert wur-
de37, ist es der EU durch den Erlass zahlreicher Verordnungen und Richtli-
nien durchaus gelungen, das Fundament eines EU-Energiebinnenmarkts
zu errichten. Für eine gemeinsame Energieaußen- und Energieumweltpoli-
tik war dieser Regelungsansatz jedoch nicht ausreichend.

Das Fehlen einer entsprechenden energiepolitischen Kompetenz war im-
mer eine bemerkenswerte Regelungslücke im Primärrecht insbesondere in
Hinblick auf die Entstehungsgeschichte der EU sowie die volkswirtschaftli-
che Relevanz des Energiesektors. Mit der graduierenden Verlagerung des
Integrationsfokus vom friedensstiftenden Gedanken auf eine politische
und wirtschaftliche Konvergenz auf europäischer Ebene, die auf einen star-
ken wettbewerbsfähigen Wirtschaftsraum bzw. Binnenmarkt abzielt, ge-
wann die Frage über die Schließung dieser Lücke enorm an Bedeutung.
Die noch aus den Zeiten des Maastrichter Vertrags stammenden Initiativen
fanden jedoch erst im Vertrag von Lissabon eine konkrete gesetzliche Aus-
prägung.

Unter dem Titel XXI beinhaltet der AEUV ein eigenständiges Kapitel für
den Bereich Energie. Durch Art. 194 AEUV wurde die primärrechtliche
Norm geschaffen, die der Union umfassende allgemeine energiepolitische
Kompetenzen einräumt und zugleich die bereits existierende Energiepoli-
tik um das notwendige rechtliche Fundament vervollständigt. Art. 194
AEUV greift auf das energiepolitische Konzept des Verfassungsvertrags38

zurück und formuliert die energiepolitischen Zielsetzungen der EU: (1) Si-
cherstellung des Funktionierens des Energiemarkts; (2) Gewährleistung
der Energieversorgung in der EU; (3) Förderung der Energieeffizienz und
Energieeinsparung einschließlich der Entwicklung neuer und erneuerbarer
Energiequellen; (4) Förderung der Interkonnektivität der Energienetze.
Eine bedeutende Ergänzung im Vergleich zum Verfassungstext wurde da-
bei durch den Hinweis auf die Energiesolidarität zwischen den Mitglied-
staaten sowie die explizite Erwähnung des Ausbaus der transeuropäischen
Netze im Zielkatalog erreicht39.

Für die Umsetzung des Zielkatalogs ist das ordentliche Gesetzgebungs-
verfahren gemäß Art. 289 AEUV vorgesehen, wonach die Verabschiedung
eines Normativakts grundsätzlich eine Mehrheit im Rat sowie die Zustim-
mung des Europäischen Parlaments voraussetzt. Regelungen steuerlicher

37 Lecheler/Gundel EuZW, S. 622 f.
38 Entwurf eines Vertrags über die Verfassung für Europa, CONV 850/03 vom

18.7.2003.
39 Vgl. Ehricke/Hackländer, S. 582.
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Art sowie Maßnahmen, die den Energiemix der Mitgliedstaaten sowie die
Struktur ihrer Energiequellen erheblich betreffen, bedürfen hingegen der
Einstimmigkeit im Rat gemäß Art. 194 Abs. 2 lit. c) AEUV. Das Europäi-
sche Parlament verfügt in diesen Fällen nur über Anhörungsrechte. Die
zentrale Ermächtigungsnorm in Art. 194 AEUV ist weiter durch die Befug-
nisse des Rates zum Beschluss von Maßnahmen zur Vorbeugung gravieren-
der Versorgungsschwierigkeiten gemäß Art. 122 Abs. 1 AEUV sowie die
Kompetenz im Bereich des Auf- und Ausbaus der transeuropäischen Netze
im Bereich der Energieinfrastruktur in Art. 170 Abs. 1 AEUV ergänzt.

Die Energieversorgung im Kontext der Grundfreiheiten und des EU-
Wettbewerbsrechts

Auch wenn das Primärrecht bis zum Vertrag von Lissabon keine selbststän-
dige energiepolitische Kompetenz aufweist, fanden die allgemeinen wirt-
schaftlichen Vertragsbestimmungen uneingeschränkt Anwendung auf den
Energiesektor. Es gab keine Bereichsausnahme in der Binnenmarktkompe-
tenz der EG, so dass es der Kommission gelungen ist, eine weitgehende Li-
beralisierung der nationalen Märkte durch Harmonisierungsmaßnahmen
sowie die Anwendung des allgemeinen EU-Wettbewerbsrechts zu errei-
chen.

Trotz der zeitweise intensiven Diskussionen über die Frage, ob Energie
eine Ware i.S.v. Art. 28 EGV (aktuell Art. 34 AEUV) ist, hat der EuGH die
Grundfreiheiten auf den Energiesektor uneingeschränkt angewendet40.
Der EuGH hat zugleich Staatsmonopole oder staatlich gestützte Monopole
nicht nur an den Grundfreiheiten, sondern auch ergänzend am Miss-
brauchstatbestand des Art. 82 EGV (aktuell Art. 102 AEUV) gemessen. Die
Mitgliedstaaten waren entsprechend verpflichtet, sich an die Vorschriften
des Art. 86 I EGV (aktuell Art. 106 AEUV) zu halten und keine dem EU-
Recht und insbesondere dem Art. 12 (aktuell Art. 18 AEUV) und Art. 81
(Art. 101 AEUV) sowie Art. 89 (Art. 109 AEUV) EGV widersprechende
Maßnahmen in Bezug auf öffentliche Energieversorgungsunternehmen
beizubehalten und zu treffen.

Diese Vorschriften wurden anfangs ausschließlich zum Schutz eines im
Sinne der Marktfreiheit eröffneten Wettbewerbs angewendet, haben sich

2.

40 Vgl. insb. EuGH Rs. C-157/94, Niederl. Stromhandelsmonopol, Slg. I-5699 ff.; Eu-
GH Rs. C-158/94, Ital. Stromhandelsmonopol, Slg. I-5789 ff.; EuGH Rs. C-159/9,
Franz. Stromhandelsmonopol, Slg. I-5815 ff.
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jedoch durch die Entscheidungspraxis der Kommission und des EuGHs zu
einem eigenständigen Instrument zur Liberalisierung der Energiemärkte
entwickelt41. Ihre Auswirkung auf die Liberalisierungsprozesse im Energie-
sektor wurde zusätzlich durch die Anwendung des EU-Beihilfenrechts so-
wie die Einbeziehung des Energiesektors in den Anwendungsbereich der
EU-Vorschriften über die öffentlichen Dienstleistungen verstärkt42.

Liberalisierung durch Anwendung des Sekundärrechts

Konzept zur sekundärrechtlichen Ausgestaltung des Energierechts

Die Liberalisierung der energierechtlichen Energiemärkte als Reaktion auf
die Energiekrise der 1970-er-Jahre stellte zunächst den Gedanken der Ver-
sorgungssicherheit durch die Erhöhung der wirtschaftlichen Effizienz im
Energiesektor im Vordergrund43. Im Jahr 1986 formulierte der Rat der
Europäischen Gemeinschaft zum ersten Mal den Integrationsgedanken
konkret als einen grenzüberschreitenden Prozess der Schaffung eines Bin-
nenmarkts zum Zweck der Kostensenkung und Erhöhung der Wettbe-
werbsfähigkeit im Energiesektor44. Die Mitgliedstaaten verständigten sich
jedoch nicht auf eine Vergemeinschaftung, sondern lediglich auf eine An-
nährung der nationalen Energiepolitiken. Die geplante Aufnahme eines
energiespezifischen Kapitels im Vertrag scheiterte am Widerstand nationa-
ler Regierungen, der Energiebereich wurde dennoch im Primärrecht nicht
zum wettbewerblichen Ausnahmebereich bestimmt45.

Die EU-Kommission legte bereits im Jahr 1988 erste Vorschläge zur Eta-
blierung wettbewerblicher Strukturen im Energiesektor im Rahmen des
Arbeitsdokuments „Der Binnenmarkt für Energie“46 vor, die einen um-
fangreichen Reformierungsprozess in den europäischen Energiemärkten
anstießen. Das Grundkonzept zur Umsetzung des primärrechtlich veran-
kerten Binnenmarkts im Energiesektor basierte auf der Zieltrias Verbesse-

II.

1.

41 Vgl. Schneider in Schneider/Theobald 2011, S. 51 f.
42 ebenda, S. 51 ff.
43 Vgl. Pollak/Schubert/Slominski, S. 78.
44 Rat der EU, Entschließung des Rates vom 16.9.1986 über neue energiepolitische

Ziele der Gemeinschaft für 2015 und die Konvergenz der Politik der Mitglied-
staaten (86/C 241/01), ABl. EG 1986 Nr. C 241, S. 1 ff.

45 Schneider in Schneider/Theobald 2003, S. 75 f.
46 EU-Kommission, Arbeitsdokument, Der Binnenmarkt für Energie, KOM (1988)

238 endg., Brüssel, 2.5.1988, S. 1 ff.
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rung der Transparenz zur Feststellung von Versorgungsmängeln im Bin-
nenmarkt, die Etablierung eines freien Wettbewerbs im Energiemarkt zur
Mängelbeseitigung und die Beseitigung von Wettbewerbsverzerrungen
durch Subventionen. Die Verwirklichung der Ziele sollte in drei Stufen er-
reicht werden. Die erste Stufe stellten die Richtlinien über den Transit von
Elektrizitätslieferungen über große Netze vom 29.10.199047 bzw. die Richt-
linie über den Transit von Erdgas über große Netze48 (Transit-Richtlinien)
und über die Stromtransparenz bei industriellen Endverbrauchern vom
29.6.1990 (Preistransparenz-RiLi)49 sowie die Einbeziehung des Strombe-
reichs in den Anwendungsbereich der Richtlinien über das Vergabewesen
dar50. In Anlehnung an den Liberalisierungsprozess im Telekommunikati-
onsbereich war die zweite Stufe ursprünglich zweigleisig angelegt. Eine
Richtlinie des Rates und des Parlaments über eine Binnenmarktordnung
in der Stromwirtschaft aufgrund des Art. 95 EGV (Art. 114 AEUV) sollte
einer Richtlinie der Kommission gegen Strommonopole bei der Stromer-
zeugung gemäß Art. 86 Abs. 3 EGV (Art. 106 AEUV) folgen und somit das
Fundament der neuen Marktstrukturen legen. Die Kommission entschied
sich dennoch für eine stärkere Einbeziehung des Rates und des Parlaments
und initiierte die Richtlinie betreffend gemeinsame Vorschriften für den
Elektrizitätsbinnenmarkt vom 19.12.199651 und zwei Jahre später die erste
Gasbinnenmarktrichtlinie52. Nach ursprünglicher Planung sollte die dritte
Stufe bereits im Jahr 1996 erfolgen und eine Ausweitung des durch die ers-
ten Binnenmarktrichtlinien etablierten Rechtsrahmens auf kleinere und
mittlere Stromverbraucher herbeiführen. Eine vollständige Liberalisierung
des Energiemarkts wurde jedoch erst elf Jahre später nach einer umfassen-

47 Richtlinie des Rates 90/547/EGW vom 29.10.1990 über den Transit von Elektrizi-
tätslieferungen über große Netze, ABl. EG L 313 vom 13.11.1990, S. 30 ff.

48 Richtlinie des Rates 91/296/EWG vom 31.5.1991 über den Transit von Erdgas
über große Netze, ABl. EG L 147 vom 12.6.1991, S. 37 ff.

49 Richtlinie des Rates 90/377/EWG vom 29.6.1990 zur Einführung eines gemein-
schaftlichen Verfahrens zur Gewährleistung der Transparenz der von industriellen
Endverbrauchern zu zahlenden Gas- und Strompreise, ABl. EG L 185 vom
17.7.1990, S. 16 ff.

50 Richtlinie 90/531/EWG betreffend die Auftragsvergabe durch Auftraggeber im
Bereich Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikati-
onssektor, ABl. EG 1990 Nr. L 297, S. 1 ff.

51 Richtlinie 96/296/EWG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
19.12.1996 betreffend gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnen-
markt, ABl. EU L 27 vom 30.1.1997, S. 20 ff. (StromRiLi 1996).

52 Richtlinie 98/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22.6.1998,
ABl. EU L 204 vom 21.7.1998, S. 1 ff. (GasRiLi 1998).

Kapitel 1 Liberalisierung der europäischen Energiemärkte

36



den Novellierung der Energiebinnenmarktvorschriften durch die Be-
schleunigungsrichtlinien erreicht. Die Vollendung des Energiebinnen-
markts sollte schließlich durch die Maßnahmen des 3. Energiebinnen-
marktpakets gewährleistet werden.

Sekundärrecht bis zum 3. Energiebinnenmarktpaket

Erste Elektrizitäts- und Gasbinnenmarktrichtlinie

Der Weg zur Öffnung des europäischen Energiemarkts wurde nicht durch
sektorspezifische Maßnahmen, sondern durch Regelungen über das euro-
päische Verkehrssystem als Voraussetzung für möglichst freien Wettbewerb
geebnet. Der erste explizit auf den Energiesektor gerichtete Rechtsakt – die
erste Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie, kam nach langjährigen Debatten
im Jahr 1996 zustande und leitete die zweite Stufe zur Etablierung des Bin-
nenmarkts ein53. Die für ihre Verabschiedung notwendige Mehrheit im
Rat wurde erst nach der Aufnahme expliziter Verpflichtungen bezüglich
der öffentlichen Dienstleistungen sowie der Etablierung eines dualen Netz-
zugangssystems entsprechend dem französischen Vorschlag eines Alleinab-
nehmersystems erreicht. Der Kompromisscharakter der Richtlinie spiegelte
sich in ihrem widersprüchlichen Regelungsansatz wider. Sie strebte eine
weitgehende Öffnung der nationalen Energiemärkte im Sinne der Etablie-
rung des Binnenmarkts an und ließ den Mitgliedstaaten gleichzeitig einen
erheblichen Spielraum bei der Wahl verschiedener in der Richtlinie vorge-
sehener Instrumente und Strukturen54.

Das Konzept der Richtlinie basierte auf drei Hauptprinzipien, die in
ihrem Zusammenspiel eine gestufte Öffnung der nationalen Energiemärk-
te anstrebten. An erster Stelle wurden die Mitgliedstaaten verpflichtet, eine
auf die Einführung des freien Wettbewerbs ausgerichtete Regulierung der
Elektrizitätsversorgungsunternehmen einzuführen. Die Marktöffnung
wurde durch den freien Netzzugang zugelassener Kunden flankiert, deren
Kreis sukzessiv zu erweitern war. Die industriellen Abnehmer mit einem
Verbrauch von mehr als 100 GWh waren obligatorisch als erste zugelassene
Kunden anzuerkennen. Über die Zulassung weiterer Letztverbraucher,
Händler und Versorgungsunternehmen konnten die Mitgliedstaaten unter

2.

a)

53 Vgl. Schneider in Schneider/Theobald 2003, S. 88 – 89.
54 Vgl. Schneider in Schneider/Theobald 2003, S. 89 f.
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der Berücksichtigung vorgegebener Mindestmarktöffnungsquoten selb-
ständig entscheiden.

An zweiter Stelle wurde den Mitgliedstaaten auf Initiative des Europä-
ischen Parlaments die Möglichkeit eröffnet, den Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen gemeinschaftliche Verpflichtungen in allgemeinem Interesse
aufzuerlegen. Als Instrument dafür wurden langfristige Bedarfsplanungen,
Prognosen im Ausschreibungsverfahren für Erzeugungsanlagen, optionale
Versorgungspflichten für Verteilungsunternehmen und behördliche Preis-
regelung vorgesehen.

Trotz des relativ detaillierten Regelungsansatzes wurden den Mitglied-
staaten an dritter Stelle erhebliche Gestaltungsspielräume bei der Umset-
zung der Richtlinie gewährt. So konnten sie im Erzeugungsbereich zwi-
schen Genehmigungs- und Ausschreibungsverfahren wählen. Zur Etablie-
rung des freien Netzzugangs standen die Varianten des Netzzugangs auf
Vertragsbasis sowie das Alleinabnehmersystem zur Verfügung. Für den
Stromhandel wurden keine Sonderregelungen gefasst, diese Wertschöp-
fungsstufe wurde jedoch explizit in den Anwendungsbereich der Vorschrif-
ten zur Entflechtung und Transparenz der Buchführung einbezogen.

Das Liberalisierungskonzept der ersten Elektrizitätsbinnenmarktrichtli-
nie wurde 1998 auch im Gasbereich eingeführt. Der Anwendungsbereich
der ersten Gasbinnenmarktrichtlinie umfasste die Fernleitungs- und Ver-
teilnetzebene sowie die Versorgung. Für den Zugang zu vorgelagerten Net-
zen wie z.B. Gasspeichern und Gasverflüssigungsanlagen wurde den jewei-
ligen Unternehmen hingegen die Möglichkeit für zwischenstaatliche Rege-
lungen mit der Option der Auferlegung von Kapazitätserweiterungen ein-
geräumt. Den Mitgliedstaaten verblieb weiterhin die freie Wahl des Netz-
zugangsmodells, eine Netzzugangsalternative für das Alleinabnehmersys-
tem wurde jedoch nicht vorgesehen. Im Vergleich zu den Regeln für den
Elektrizitätssektor etablierte die Gasrichtlinie ein grundsätzlich restriktives
Entflechtungsmodell, das zwischen mehreren wirtschaftlichen Aktivitäten
unterschied (Gewinnung, Fernleitung, Verteilung, Lieferung, Kauf, Spei-
cherung und Versorgung)55.

55 Theobald/Nill-Theobald, S. 54.

Kapitel 1 Liberalisierung der europäischen Energiemärkte

38



Die Reform des Energiebinnenmarkts von 2003/2005:
Beschleunigungsrichtlinien und erste Verordnungen über den
grenzüberschreitenden Energiehandel

Obwohl die ersten Energierichtlinien durchaus als ein gelungener liberali-
sierungspolitischer Einstieg galten56, wurde schon vor ihrer vollständigen
Umsetzung klar, dass das Ziel eines funktionierenden Wettbewerbs in den
europäischen Energiemärkten weiterer Maßnahmen bedarf. Im Rahmen
des in den Richtlinien vorgesehenen Monitorings des Umsetzungsprozes-
ses stellte die Kommission eine sehr geringe Entwicklung des grenzüber-
schreitenden Handels sowie große Unterschiede bei der Etablierung der
Regulierungssysteme in den Mitgliedstaaten fest57. Erhebliche Differenzen
bestanden bei der Ausgestaltung marktmodellierender Elemente wie der
Wahl des Netznutzungssystems und der Etablierung einer unabhängigen
sektorspezifischen Regulierungsbehörde58. Die Umsetzungsspielräume für
die nationalen Gesetzgeber in den ersten Energierichtlinien erwiesen sich
in der Praxis als Hindernisse für die Etablierung eines funktionierenden
Binnenmarkts59.

Um den Marktintegrationsprozess voranzubringen, initiierte die Kom-
mission auf Forderung des Europäischen Rates von Lissabon vom 23. –
24.3.2000 das zweite Liberalisierungspaket für den Energiebinnenmarkt.
Durch die Verabschiedung der sog. Beschleunigungsrichtlinien60 sollten
die aus der Monopolstruktur resultierenden Interessenkonflikte im Markt

b)

56 Vgl. Schmidt-Preuß in Säcker, Berliner Kommentar (2. Auflage), Band 1, S. 37,
Rn. 65 – 66.

57 EU-Kommission, Erster Bericht über den Harmonisierungsbedarf, KOM (1998)
167 endg., Brüssel, 16.3.1998; EU-Kommission, Zweiter Bericht über den Harmo-
nisierungsbedarf, KOM (1999) 164 endg., Brüssel, 23.4.1999.

58 EU-Kommission, Mitteilung, Vollendung des Energiebinnenmarkts samt einem
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Än-
derung der beiden Richtlinien 96/92/EG und 98/30/EG, verbunden mit der erst-
maligen Vorlage eines Vorschlags für eine Verordnung des Europäischen Parla-
ments und des Rates für die Netznutzungsbedingungen für den grenzüberschrei-
tendenden Stromhandel, KOM (2001) 125 endg., Brüssel, 13.3.2001.

59 EU-Kommission, Mitteilung, Vollendung des Energiebinnenmarkts, KOM (2001)
125 endg., Brüssel, 13.3.2001, S. 10 ff., 33 ff.

60 Richtlinie 2003/54/EG über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbin-
nenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 96/92/EG, ABl. EU L 176 vom
15.7.2003, S. 37 ff.; Richtlinie 2005/55/EG über gemeinsame Vorschriften für den
Erdgasbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 98/30/EG ABl. EU L 176
vom 15.7.2003, S. 57 ff.
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beseitigt und somit die Verwirklichung eines wettbewerbsorientierten,
nachhaltigen und zuverlässigen Energiemarkts ermöglicht werden. Die
Abschaffung der Möglichkeit des verhandelten Netzzugangs, die Verschär-
fung der Unbundling-Vorschriften sowie die obligatorische Einrichtung
sektorspezifischer Regulierungsbehörden stellten die wesentlichen Ände-
rungen im Vergleich zum Regulierungsrahmen der ersten Richtlinien dar.

Die Beschleunigungsrichtlinien verfolgten das Ziel einer quantitativen
und qualitativen Marktöffnung der europäischen Energiemärkte61. Mit der
quantitativen Marktöffnung62 bezeichnete die Kommission die stufenweise
Erweiterung des Kreises der zugelassenen Kunden, die frei über ihren
Strom- bzw. Gaslieferanten entscheiden können. Das Ziel war eine ver-
bindliche Marktöffnung in allen Mitgliedstaaten bis zum 1.7.2007 mit der
Option eines zweistufigen Liberalisierungsprozesses im Ermessen der Mit-
gliedstaaten. Die qualitativen Verbesserungen umfassten Maßnahmen
struktureller Art wie die Verschärfung der Entflechtungsvorschriften, die
Vergabe eines einheitlichen Netzzugangsmodells und die obligatorische
Einrichtung von Regulierungsbehörden. Daneben fanden sich auch Re-
geln zur Gewährleistung gemeinwirtschaftlicher Ziele und zur Versor-
gungssicherheit. Diese Maßnahmen bildeten den materiellen Kern der Be-
schleunigungsrichtlinien und somit die Hauptsäulen des Regulierungsmo-
dells des europäischen Energiebinnenmarkts. Die Verpflichtung zum regu-
lierten Netzzugang schaffte die für den Binnenmarkt erforderliche Homo-
genität der mitgliedstaatlichen Marktstrukturen. Der freie Wettbewerb
sollte durch diskriminierungsfreie Netznutzungsregeln auf Grundlage ver-
öffentlichter und genehmigter Tarife ohne die Vorgabe eines von den Mit-
gliedstaaten zu übernehmenden Entgeltregulierungsmodells sichergestellt
werden.

Die Einführung des Modells des regulierten Netzzugangs machte die
Etablierung sektorspezifischer Regulierungsbehörden in allen Mitglied-
staaten erforderlich. Dabei wurden die Kompetenzen der Regulierungsbe-
hörden aus den ersten Energierichtlinien durch die neuen Vorschriften er-
heblich erweitert. Ihnen wurde an erster Stelle die Kompetenz zur ex-ante
Festlegung oder Genehmigung der Tarife und Tarifmethoden unter Be-
rücksichtigung der von den nationalen Gesetzgebern vorgegebenen Re-
geln und Kriterien übertragen. Den Regulierungsbehörden wurden ferner
Vollzugs- und Eingriffskompetenzen zur Sicherstellung eines nichtdiskri-

61 Vgl. EU-Kommission, Mitteilung, Vollendung des Energiebinnenmarkts, KOM
(2001) 125 endg., Brüssel, 13.3.2001, S. 1, 2.

62 ebenda, S. 1 ff.

Kapitel 1 Liberalisierung der europäischen Energiemärkte

40


